
 

 

Deutsche Rohstoff AG 
 

Satzung 
 
 

A. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Rechtsform, Firma und Sitz 

1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft. 

2.  Die Firma der Gesellschaft lautet Deutsche Rohstoff AG. 

3.  Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Mannheim. 

  

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Aufsuchung, Gewinnung und Verarbeitung von 

Rohstoffen, der Handel mit Rohstoffen sowie der Erwerb, die Verwaltung und Veräuße-

rung von Beteiligungen an Unternehmen im Rohstoffsektor und das Erbringen entspre-

chender Beratungsleistungen für Dritte. In geringem Umfang können auch Beteiligun-

gen an Unternehmen aus anderen Sektoren erworben werden. 

2.  Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar 

oder mittelbar der Erreichung des Unternehmensgegenstandes förderlich erscheinen. 

3.  Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlas-

sungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen oder deren Geschäfte 

führen. Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder sie veräußern, sie unter 

einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge im Sinne von §§ 

291, 292 AktG mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung be-

schränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunterneh-

men gleich welcher Rechtsform auszugliedern. 

 

§ 3 Geschäftsjahr 

1.  Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 

2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

 

§ 4 Bekanntmachungen und Mitteilungen 

1.  Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Bundesan-

zeiger. Sofern gesetzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben 

ist, tritt an die Stelle des Bundesanzeigers diese Bekanntmachungsform. 

2. Informationen an Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können, soweit 

gesetzlich zulässig, auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 

 

B. Grundkapital und Aktien 

 

§ 5 Grundkapital 

1.  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 4.895.738,00. Es ist eingeteilt ist 

4.895.738 Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). 

2. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16. Juni 2030  

das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu insgesamt EUR 1.223.934,00 durch ein- 
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oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Barein-

lagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital gemäß §§ 202 AktG, Genehmigtes Kapital 

2025). 

 Wird das Grundkapital gegen Bareinlagen erhöht, ist den Aktionären ein Bezugsrecht 

einzuräumen. Sie können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder einem 

oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des 

Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen übernommen werden mit der Ver-

pflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre bei Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu 20 Prozent des 

Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder - falls dieser Wert geringer ist - im 

Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung auszuschließen. Bei einem sol-

chen Ausschluss des Bezugsrechts darf der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Bör-

senkurs nicht wesentlich unterschreiten (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Auf die genannte 

20-Prozent-Grenze sind Aktien sowie Rechte, die zum Bezug von Aktien der Gesell-

schaft berechtigen oder zu ihm verpflichten, anzurechnen, die während der Laufzeit des 

Genehmigten Kapitals 2025 bis zur Ausgabe der neuen Aktien unter diesem Genehmig-

ten Kapital jeweils unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder ent-

sprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden.  

 Weiter wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge 

vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit aus-

zuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern von bereits zuvor ausgegebenen 

Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 

des Wandel- oder Optionsrechts bzw. im Falle der Pflichtwandlung zustehen würde.  

 Schließlich wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre bei Ausgabe von Aktien an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis 

zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen, auszuschlie-

ßen.   

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung fest-

zulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 5 der Satzung nach voll-

ständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend 

der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 und - falls das Genehmigte 

Kapital 2025 bis zum 16. Juni 2030 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden ist - 

nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

3. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 2.000.000,00 durch Ausgabe von 

bis zu 2.000.000 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital 2023). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch-

geführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Wandlung 

Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuld-

verschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der Gesell-

schaft im Sinne von § 18 AktG aufgrund der von der Hauptversammlung am 29. Juni 

2023 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung ausgeben bzw. garan-

tiert werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit 

sie zur Wandlung bzw. Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wand-

lung bzw. Optionsausübung erfüllen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach 



- 3 - 

 

Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestim-

menden Wandlungs- bzw. Optionspreis. 

 Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der 

Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Wandlungs- oder 

Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung hiervon und auch von § 60 Abs. 

2 AktG abweichend auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festlegen. 

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-

ten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teil-

weiser Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung entsprechend zu ändern. Entspre-

chendes gilt im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugs-

rechten (Aktienoptionen) nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Fall der 

Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2023 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung 

von Bezugsrechten. 

4. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 200.000,00 durch Ausgabe von 

bis zu Stück 200.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem auf jede 

Aktie entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie bedingt er-

höht (Bedingtes Kapital 2022). Das Bedingte Kapital 2022 dient ausschließlich der Si-

cherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung unter 

TOP 9 lit. a) der Hauptversammlung vom 28. Juni 2022 bis zum 27. Juni 2025 von der 

Gesellschaft ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie Aktienoptionen ausgegeben werden, die Inhaber der ausgegebenen 

Aktienoptionen von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen 

und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt, ein 

hierfür bestehendes genehmigtes Kapital ausnutzt oder Barausgleich gewährt. Die 

neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, für das zum Zeitpunkt der 

Ausübung des Bezugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die 

Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Die neuen Aktien 

werden zu dem in der Ermächtigung unter TOP 9 lit. a) der Hauptversammlung vom 28. 

Juni 2022 festgelegten Ausübungspreis und den dort festgelegten sonstigen Konditio-

nen ausgegeben. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teil-

weiser Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung entsprechend zu ändern. Entspre-

chendes gilt im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugs-

rechten (Aktienoptionen) nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Fall der 

Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2022 nach Ablauf der Fristen für die Aus-

übung von Bezugsrechten. 

5.  Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 193.000,00 durch Ausgabe von 

bis zu Stück 193.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem auf jede 

Aktie entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie bedingt er-

höht (Bedingtes Kapital 2018). Das Bedingte Kapital 2018 dient ausschließlich der Si-

cherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung unter 

TOP 7 lit. a) der Hauptversammlung vom 10. Juli 2018 bis zum 09. Juli 2021 von der 

Gesellschaft ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie Aktienoptionen ausgegeben werden, die Inhaber der ausgegebenen 
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Aktienoptionen von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen 

und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt, ein 

hierfür bestehendes genehmigtes Kapital ausnutzt oder Barausgleich gewährt. Die 

neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, für das zum Zeitpunkt der 

Ausübung des Bezugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die 

Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Die neuen Aktien 

werden zu dem in der Ermächtigung unter TOP 7 lit. a) der Hauptversammlung vom 10. 

Juli 2018 festgelegten Ausübungspreis und den dort festgelegten sonstigen Konditio-

nen ausgegeben. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teil-

weiser Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung entsprechend zu ändern. Entspre-

chendes gilt im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugs-

rechten (Aktienoptionen) nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Fall der 

Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2018 nach Ablauf der Fristen für die Aus-

übung von Bezugsrechten.  

 

§ 6 Aktien 

1.  Die Aktien lauten auf den Namen. 

2. Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung dar-

über, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so lauten 

sie auf den Namen. 

3. Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abwei-

chend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden. 

  

§ 7 Form der Aktienurkunden, Ausschluss der Verbriefung 

1.  Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, soweit 

dies gesetzlich zulässig ist und eine Verbriefung nicht nach den Regeln erforderlich ist, 

die an einer Börse gelten, an der die Aktien zugelassen sind. Die Gesellschaft ist be-

rechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder mehrere 

bzw. alle Aktien (Sammelaktien) verkörpern. Ein Anspruch der Aktionäre auf Ausgabe 

von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ist ausgeschlossen. 

2. Die Form und der Inhalt der Aktienurkunden, etwaigen Gewinnanteils- und Erneue-

rungsscheinen setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Das Gleiche 

gilt für Schuldverschreibungen, Zinsscheine und sonstige, von der Gesellschaft ausge-

gebene Wertpapiere. 

 

 

 

C. Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft 

 

§ 8 Organe 

Organe der Gesellschaft sind:  

(a) der Vorstand,  

(b) der Aufsichtsrat und  

(c) die Hauptversammlung. 
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I. Der Vorstand 

 

§ 9 Zusammensetzung des Vorstands 

1. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt 

die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. Auch wenn das Grundkapital mehr als drei Mil-

lionen Euro beträgt, kann der Aufsichtsrat bestimmen, dass der Vorstand nur aus einer 

Person besteht. 

2. Falls der Vorstand aus mehreren Personen besteht, kann der Aufsichtsrat ein Mitglied 

des Vorstandes zum Vorsitzenden und eines zum stellvertretenden Vorsitzenden des 

Vorstandes ernennen. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

3. Die Vorstandsmitglieder werden für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren bestellt. Wie-

derbestellungen sind zulässig. 

  

 

§ 10 Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 

1. Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er hat die Geschäfte der 

Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung für 

den Vorstand zu führen. Er ist gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, die Beschrän-

kungen einzuhalten, die die Satzung oder der Aufsichtsrat für den Umfang seiner Ge-

schäftsführungsbefugnis festgesetzt haben oder die sich aus einem Beschluss der 

Hauptversammlung gemäß § 119 Abs. 2 AktG ergeben. 

2. Wenn der Vorstand der Gesellschaft nur aus einer Person besteht, wird die Gesell-

schaft durch den Alleinvorstand vertreten. Wenn der Vorstand der Gesellschaft aus 

zwei oder mehr Vorstandsmitgliedern besteht, wird die Gesellschaft gesetzlich durch 

zwei Mitglieder des Vorstands gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des Vorstands 

in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

3. Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder sämtlichen Mitgliedern des Vorstands Einzelver-

tretungsbefugnis erteilen und einzelne oder sämtliche Mitglieder des Vorstands von 

dem Verbot der Mehrvertretung (§ 181 2. Alternative BGB) befreien, wobei § 112 AktG 

unberührt bleibt. 

 

§ 11 Beschlussfassung 

1. Ein aus nur zwei Personen bestehender Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn alle, ein 

aus drei oder mehr Personen bestehender Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens die Hälfte der Vorstandsmitglieder an der Beschlussfassung persönlich oder durch 

elektronische Medien teilnimmt. Vorstandsmitglieder, die durch Telefon- oder Videokon-

ferenz zugeschaltet sind, gelten als anwesend. Abwesende Vorstandsmitglieder kön-

nen ihre Stimmen schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchli-

cher Telekommunikationsmittel abgeben und durch ein anderes Vorstandsmitglied in 

der Sitzung überreichen lassen. 

2. Bei Abstimmungen im Vorstand entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Ihm 

obliegt auch die Leitung der Vorstandssitzungen. 

3. Der Vorstand kann sich, soweit der Aufsichtsrat nicht seinerseits von seinem entspre-

chenden Recht Gebrauch gemacht hat, selbst einstimmig eine Geschäftsordnung ge-

ben, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. 
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II. Der Aufsichtsrat 

 

§ 12 Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Bestellung, Amtsdauer 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von 

der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht 

gebunden. 

2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden vorbehaltlich einer anderweitigen Festlegung der 

Amtszeit bei der Wahl durch die Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversamm-

lung bestellt, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr 

nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit be-

ginnt, wird nicht mitgerechnet. Wiederbestellungen sind zulässig. 

3. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch eine an 

den Vorsitzenden des Aufsichtsrats – oder im Falle einer Amtsniederlegung durch den 

Vorsitzenden, an seinen Stellvertreter – zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhal-

tung einer Frist von mindestens einem Monat niederlegen. Der Vorsitzende, oder im 

Falle der Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, sein Stellvertreter kann die Frist 

abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzichten. Bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes ist die Niederlegung jederzeit möglich. 

4. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, erfolgt die Wahl 

eines Nachfolgers für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmit-

glieds, sofern die Hauptversammlung keine längere Amtszeit beschließt. 

5. Mit der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds können gleichzeitig Ersatzmitglieder gewählt 

werden. Diese treten in einer von der Hauptversammlung bei der Wahl bestimmten Rei-

henfolge an die Stelle der vor Ablauf der regulären Amtszeit ausscheidenden Aufsichts-

ratsmitglieder. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Aufsichtsrats-

mitglieds, so erlischt sein Amt, wenn ein Nachfolger für das ausgeschiedene Aufsichts-

ratsmitglied gewählt wird, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiede-

nen Aufsichtsratsmitglieds. War das infolge einer Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmit-

glied für mehrere Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatz-

mitglied wieder auf. 

6. Die Hauptversammlung kann die Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtszeit ohne 

Angabe von Gründen abberufen. 

  

§ 13 Vorsitz im Aufsichtsrat 

1. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 

Vorsitzenden. Die Wahlen sollen im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die 

Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es 

keiner besonderen Einladung. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des stellvertretenden 

Vorsitzenden entspricht, soweit nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, 

ihrer jeweiligen Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied. 

2. Ergibt sich bei der Wahl des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters in der ersten Ab-

stimmung keine einfache Stimmenmehrheit, so findet eine engere Wahl zwischen den-

jenigen beiden Bewerbern, welche die meisten Stimmen auf sich vereinigen, statt. 

Ergibt sich beim zweiten Wahlgang (engere Wahl) Stimmengleichheit, so zählt die 

Stimme des an Lebensjahren ältesten Mitglieds des Aufsichtsrats zweifach. 

3. Das Ausscheiden des Vorsitzenden aus seinem Amt vor Ablauf der Amtszeit berührt 

die Fortdauer des Amtes des Stellvertreters nicht. Das gleiche gilt umgekehrt. Scheidet 



- 7 - 

 

der Vorsitzende oder Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat 

der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschie-

denen vorzunehmen. 

4. Der Stellvertreter hat vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in dieser Satzung in allen 

Fällen, in denen er bei Verhinderung des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung han-

delt, die gleichen Rechte wie der Vorsitzende. 

5. Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den Vor-

sitzenden abgegeben. Der Aufsichtsrat kann auch andere Aufsichtsratsmitglieder 

hierzu ermächtigen. Der Vorsitzende ist ermächtigt, Erklärungen für den Aufsichtsrat 

entgegenzunehmen. 

 

§ 14 Aufgaben des Aufsichtsrats 

1. Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die Satzung 

oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind nicht 

an Aufträge und Weisungen gebunden. 

2. Der Aufsichtsrat kann dem Vorstand eine Geschäftsordnung geben. Der Aufsichtsrat 

kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss bestimmte Arten 

von Geschäften oder Maßnahmen von seiner Zustimmung abhängig machen. Er kann 

seine Zustimmung zu bestimmten Arten von Geschäften oder Maßnahmen widerruflich 

allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft oder die einzelne Maßnahme 

bestimmten Anforderungen genügt, im Voraus erteilen. 

3. Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur die Fas-

sung betreffen. 

 

 

§ 15 Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und dieser Satzung eine 

Geschäftsordnung geben. 

 

§ 16  Einberufung des Aufsichtsrats 

1. Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den Vorsitzenden oder 

im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter. Die Einberufung kann schrift-

lich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikations-

mittel erfolgen. Die Einberufung hat mit einer Frist von mindestens fünf Werktagen zu 

erfolgen. Bei der Berechnung der Frist wird der Tag der Absendung der Einladung und 

der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die 

Frist abkürzen und die Sitzung mündlich oder fernmündlich einberufen. Der Vorsitzende 

kann eine einberufene Sitzung aufheben oder verlegen. 

2. Mit der Einberufung des Aufsichtsrats sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzu-

teilen. Beschlussanträge sind so rechtzeitig und in einer Form zu übersenden, dass 

eine schriftliche Stimmabgabe möglich ist. 

3. Nach Ablauf der Einberufungsfrist vorgenommene Ergänzungen oder Änderungen der 

Tagesordnung sind zulässig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht. 

 

§ 17 Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

1. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden geleitet. Der Vorsitzende 

bestimmt die Reihenfolge, in der Tagesordnungspunkte verhandelt werden, sowie die 
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Art der Abstimmung. Zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht mit der Einberu-

fung mitgeteilt worden sind, können Beschlüsse nur dann gefasst werden, wenn kein 

Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen 

Fall Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung innerhalb einer vom Vorsitzenden 

bestimmten, angemessenen Frist nachträglich zu widersprechen; der Beschluss wird 

erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat. 

2. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Präsenzsitzungen gefasst. Es ist 

jedoch, vorbehaltlich einer entsprechenden Festlegung durch den Vorsitzenden, zuläs-

sig, Sitzungen des Aufsichtsrats in Form einer Video- oder Telefonkonferenz abzuhal-

ten oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder im Wege der Videoübertragung oder telefo-

nisch zuzuschalten und in diesem Fällen auch die Beschlussfassung oder Stimmab-

gabe per Videokonferenz bzw. Videoübertragung oder telefonisch vorzunehmen. Abwe-

sende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete Auf-

sichtsratsmitglieder können auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmit-

glied überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der 

Sitzung, während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden zu 

bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-

Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel abgeben. Ein Recht 

zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfas-

sung besteht nicht. 

3. Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne des vorstehen-

den Absatz 2) schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher 

Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorgenannten Formen erfolgen, wenn 

der Vorsitzende dies unter Beachtung einer angemessenen Frist anordnet oder sich 

alle Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung beteiligen. Aufsichtsratsmitglieder, 

die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an 

der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden 

angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

4. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder (mindestens je-

doch drei Mitglieder) an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende bzw. nicht tele-

fonisch oder über elektronische Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) 

teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder, die nach Maßgabe der vor-

stehenden Absätze 2 oder 3 ihre Stimme abgeben, sowie Aufsichtsratsmitglieder, die 

sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der 

Beschlussfassung teil. 

5. Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stim-

men, soweit nicht gesetzlich zwingend eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist. Stimm-

enthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Ergibt eine Ab-

stimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, gibt die Stimme des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

6. Die Vorstandsmitglieder können auf Einladung des Vorsitzenden oder des Aufsichtsrats 

an den Sitzungen des Aufsichtsrats mit beratender Stimme teilnehmen. 

 

§ 18 Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats 

1. Über Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Vorsit-

zende zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind der Ort und Tag der Sitzung, die 
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Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhand-

lungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Jedem Mitglied des Auf-

sichtsrats ist eine vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung von seinem 

Stellvertreter unterzeichnete Abschrift der Sitzungsniederschrift zuzuleiten. 

2. Für Beschlüsse des Aufsichtsrats, die außerhalb von Sitzungen gefasst werden, gilt 

vorstehender Absatz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass in der Niederschrift auch 

die Art des Zustandekommens der gefassten Beschlüsse anzugeben ist. 

3. Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats 

und seiner Ausschüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzuneh-

men, sofern die Durchführung dem Aufsichtsrat obliegt. Im Falle der Verhinderung des 

Vorsitzenden hat sein Stellvertreter diese Befugnisse. 

 

§ 19  Vertraulichkeit 

1. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt über 

vertrauliche Angaben und Geheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat 

bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Will ein Mitglied des Aufsichtsrats Infor-

mationen an Dritte weitergeben, von denen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, 

dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft betreffen, so ist es ver-

pflichtet, den Vorsitzenden vorher zu unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu geben. 

2. Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder haben alle in ihrem Besitz befindlichen vertrauli-

chen Unterlagen der Gesellschaft an den Aufsichtsratsvorsitzenden zurückzugeben. 

 

§ 20 Vergütung des Aufsichtsrats 

1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine Vergütung, deren Höhe von der Hauptver-

sammlung festgelegt wird. Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil des Ge-

schäftsjahres an, bestimmt sich die Vergütung pro rata temporis. 

2. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte der vorgenannten Vergütung. 

3. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates Ersatz ihrer Auslagen sowie 

des eventuell auf die Aufsichtsratsvergütung entfallenden Mehrwertsteuerbetrages, so-

weit sie berechtigt sind, der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu 

stellen und dieses Recht ausüben. 

4. Die Gesellschaft sorgt dafür, dass zu Gunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haft-

pflichtversicherung mit Selbstbehalt besteht. 

 

III. Die Hauptversammlung 

 

§ 21 Ort der Hauptversammlung; Ermächtigung zur Abhaltung virtueller Hauptver-

sammlungen 

1.  Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im Umkreis von 

50 km um den Sitz der Gesellschaft oder an einem deutschen Börsenplatz statt. 

2.   Der Vorstand ist für bis zum Ablauf des 28. Juni 2028 stattfindenden Hauptversamm-

lungen ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten 

wird (virtuelle Hauptversammlung). 
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§ 22 Einberufung der Hauptversammlung 

1. Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich der gesetzlichen Einberufungsrechte des 

Aufsichtsrats und einer Aktionärsminderheit durch den Vorstand einberufen. 

2. Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlichen Mindestfrist einzuberufen. 

Diese Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist gemäß nachfol-

gendem Absatz 3. 

3. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der 

sonstigen Rechte sind die Aktionäre zugelassen, die am Tage der Hauptversammlung 

im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich gemäß den nachfolgenden 

Regelungen rechtzeitig angemeldet haben. Aktionäre, die an der Hauptversammlung 

teilnehmen oder das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich vor der Versammlung 

bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der 

Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in deutscher oder in englischer Sprache in 

Textform oder in einer gegebenenfalls in der Einberufung näher zu bestimmenden an-

deren (gegebenenfalls auch elektronischen) Form mindestens sechs Tage vor der Ver-

sammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. In der Einberufung 

kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Die Einzelheiten 

über die Anmeldung sind in der Einberufung mitzuteilen. 

  

§ 23 Stimmrecht in der Hauptversammlung 

1. In der Hauptversammlung gewährt jede Stückaktie eine Stimme, soweit das Stimm-

recht nicht durch Gesetz oder Satzung ausgeschlossen ist. 

2. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Soweit nicht im Gesetz 

anderweitige zwingende Festlegungen zur Vollmachtserteilung, zu ihrem Widerruf und 

zum Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft getroffen sind, bedarf 

eine Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft der Textform, sofern in der Einberufung keine Erleichterungen bestimmt 

werden. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft 

eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Einzelheiten für die Erteilung der Voll-

machten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit 

der Einberufung der Hauptversammlung bekanntgemacht. § 135 AktG bleibt unberührt. 

 

§ 24 Leitung der Hauptversammlung 

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, 

falls dieser verhindert ist, der stellvertretende Vorsitzende. Ist auch der stellvertretende 

Vorsitzende verhindert, so führt den Vorsitz in der Hauptversammlung dasjenige Auf-

sichtsratsmitglied, welches hierfür durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder im 

Falle seiner Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt worden 

ist. Für den Fall, dass kein Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz der Hauptversamm-

lung übernimmt wird der Vorsitzende der Hauptversammlung durch die Hauptversamm-

lung gewählt. 

2. Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Versammlung, bestimmt die Reihen-

folge, in der die Gegenstände der Tagesordnung behandelt werden, sowie die Art, 

Form und Reihenfolge der Abstimmungen. Er kann auch festlegen, dass mehrere Ab-

stimmungen in einem Sammelgang zusammengefasst werden oder dass das Ergebnis 

der Abstimmungen im Subtraktionsverfahren durch Abzug der Ja- oder Nein-Stimmen 

und der Stimmenthaltungen von den den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden 
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Stimmen ermittelt wird. Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann das Frage- und 

Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere be-

rechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Ablaufs einen zeitlich 

angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen 

Tagesordnungspunkt oder für den einzelnen Rede- und Fragebeitrag zu setzen. 

3. Der Vorstand oder der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die vollständige oder teil-

weise Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu be-

stimmenden Weise zuzulassen. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu 

der die Öffentlichkeit uneingeschränkten Zugang hat. 

4. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und 

sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kom-

munikation ausüben können. Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum 

Umfang und zum Verfahren der Teilnahme und der Rechtsausübung nach Satz 1 zu 

treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

5. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an 

der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommu-

nikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen 

zum Umfang und zum Verfahren der Briefwahl nach Satz 1 zu treffen. Diese werden 

mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

6. Die Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung kann in Abstim-

mung mit dem Versammlungsleiter im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, 

sofern das Aufsichtsratsmitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat oder am Tag der 

Hauptversammlung an der Präsenzteilnahme gehindert ist. 

7. Bei virtuellen Hauptversammlungen dürfen Aufsichtsratsmitglieder in Abstimmung mit 

dem Aufsichtsratsvorsitzenden auch dann im Wege der Bild- und Tonübertragung an 

der Hauptversammlung teilnehmen, wenn kein Fall gemäß § 24 Abs. 6 vorliegt. 

 

§ 25 Beschlussfassung der Hauptversammlung 

1. Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des 

bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, falls nicht das Gesetz 

oder diese Satzung zwingend etwas anderes vorschreiben; das Erfordernis der einfa-

chen Mehrheit gilt auch — soweit gesetzlich zulässig — für Satzungsänderungen und 

Kapitalmaßnahmen. 

2. Im Falle der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag oder Be-

schlussvorschlag als abgelehnt. Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang keine Mehr-

heit im Sinne von Absatz 1 erzielt, so findet in einem zweiten Wahlgang eine Stichwahl 

zwischen den Vorgeschlagenen statt, denen im ersten Wahlgang die beiden größten 

Stimmenzahlen zugefallen sind. Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit 

zwischen beiden Bewerbern, so entscheidet das durch den Vorsitzenden zu ziehende 

Los. 
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D. Sonstiges 

 

§ 26 Gewinnverwendung 

Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie einen Teil des 

Jahresüberschusses, höchstens jedoch die Hälfte, in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie 

sind darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge bis zu 100 % des Jahresüberschusses in an-

dere Gewinnrücklagen einzustellen, solange und soweit die anderen Gewinnrücklagen die 

Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen und auch nach der Einstellung nicht übersteigen 

würden. Bei der Errechnung des in andere Gewinnrücklagen einzustellenden Teils des Jahre-

süberschusses sind Beträge, die in die gesetzliche Rücklage einzustellen sind, und ein Ver-

lustvortrag vorab vom Jahresüberschuss abzuziehen. 

 

§ 27 Gründungskosten 

Die Gründungskosten der Gesellschaft trägt die FORATIS AG. 
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